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1 Einleitung 

Herr Mathias Röper, Sachverständiger für Photovoltaik, wurde beauftragt, die möglichen 

Blendwirkungen folgender Photovoltaikanlage (PVA) zu untersuchen und zu bewerten: 

Tabelle 1: Projektübersicht 

Auftraggeber SESP II Solar Projects GmbH und Co. KG 

Projektname P0205 Vienenburg Ost (Hungerkamp) 

Adresse Bei Oststr. 7, 38315 Schladen 

Stand der Projektierung ☐ Bestand | ☐ Im Bau | ☒ Planung 

Der vorliegende Bericht wurde zudem von Herrn Marco Wilke, Sachverständiger für 

Photovoltaik, in externer Zuarbeit geprüft. 

1.1 Fragestellung 
Es stellt sich die Frage, ob die Solarmodule der geplanten Photovoltaikanlage Sonnenlicht so 

reflektieren, dass erhebliche Belästigungen bzw. Beeinträchtigungen für folgende 

Immissionsorte auftreten können: 

• Schutzwürdige Räume (z. B. Wohnräume) 

• Straßen 

Dieses Gutachten dient der Beantwortung dieser Frage und stellt dar, ob und mit welcher 

Häufigkeit belästigende bzw. beeinträchtigende Blendwirkungen auftreten können. Zudem 

werden die Ergebnisse bewertet. 

1.2 Haftungsausschluss 
Dieser Bericht wurde ausschließlich für den Gebrauch des Auftraggebers und in dessen 

Auftrag erstellt. Die Berechnungen und Auswertungen erfolgten nach bestem Wissen und 

Gewissen. Trotz sorgfältiger Durchführung können Fehler oder Irrtümer nicht vollständig 

ausgeschlossen werden. Für Folgeschäden, die aus der Nutzung des Gutachtens resultieren, 

wird keine Haftung übernommen. Die Haftung für Schadensersatz bei grober Fahrlässigkeit 

oder Vorsatz bleibt unberührt. Bei Weitergabe des Gutachtens an Dritte darf dieses weder 

verändert noch bearbeitet werden. Eine Haftung gegenüber Dritten, die sich den Inhalt dieses 

Gutachtens zunutze machen, ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

1.3 Datengrundlage 

Tabelle 2: Verwendete Daten/Informationen und ihre Quellen 

Information/Daten Quelle 

Angaben zur geplanten PVA 
(inkl. Fotoaufnahmen) 

Auftraggeber 

Umliegende Straßenverläufe Google Earth Pro, OpenStreetMap 

Umliegende Vegetation 

Umliegende Bebauung 

Höhenmodell (DGM1) Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 
Niedersachsen (LGLN) 
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1.4 Übersicht der angewendeten Methodiken 
Die Auswertung der Blendwirkungen auf die Immissionsorte wurde entsprechend folgender 

Tabelle durchgeführt. 

Tabelle 3: Methodiken 

Immissionsort Methodik 

Schutzbedürftige Räume (Wohnräume, 
Büros etc.) 

Gemäß dem Leitfaden der Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 
(LAI-Leitfaden) [1] 

Straßen Eigene Auswertungsmethodik (siehe 
Kapitel 6.1) 
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2 Anlagenbeschreibung 

Im Rahmen der Begutachtung wurden zwei unterschiedliche Modulneigungen geprüft (15° 

und 20°). 

Tabelle 4: Relevante Anlagenparameter 

Parameter Angabe/Wert 

Geokoordinaten (Breite, Länge) 51.930223°,10.560120° 

Art der Anlage Freiflächenanlage 

Modultyp Si-kristallines Modul mit Antireflexbeschichtung 

Aufständerung Fest aufgeständert 

Größe der PV-Flächen ca. 19,3 ha 

Nennleistung (DC) ca. 24 MWp 

Modulausrichtung (Azimut) 180° Süd  

Modulneigung 15° oder 20°  

Höhe Modulunterkante ca. 0,75 m 

Höhe Moduloberkante ca. 3 m 

 

 

Abbildung 1: Grundriss der PVA - Quelle Satellitenbild: Google Earth Pro 
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3 Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit 

Die PVA wird keine Belästigungen in/an schutzwürdigen Räumen durch Blendwirkungen 

verursachen. 

Als relevante umliegende Verkehrswege wurden die Bundesautobahn 369 inklusive Zu- und 

Abfahrt sowie die Kreisstraße 34 identifiziert. 

Auf der A 369 werden keine nennenswerten Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs 

erwartet. Es finden keine Blendwirkungen innerhalb der Beeinträchtigungsgrenze (ein 

Sichtfeld von ± 50°, bezogen auf die Fahrtrichtung) statt. Demnach wird bei normaler Fahrt 

keine Gefährdung der Leichtigkeit des Verkehrs gesehen. Gleiches gilt für die Zufahrt zur 

A 369. 

Lediglich auf der Abfahrt können kurzfristig Blendwirkungen im zentralen Sichtfeld (innerhalb 

der Erheblichkeitsgrenze, ein Sichtfeld von ± 30°, bezogen auf die Fahrtrichtung) auftreten. 

Vor allem die Autobahnüberführung könnte betroffen sein. Die Reflexionen auf die 

Überführung sind hauptsächlich in den Sommermonaten zu erwarten. Zwischen dem 

betroffenen Bereich und der PVA existiert mindestens eine relativ dichte Baumreihe, die zu 

den entsprechenden Blendzeiten ein Blattwerk trägt. Die Situation wird daher als vertretbar 

eingestuft, da immer noch ein Winkel von ca. 26° zwischen Fahrtrichtung und Reflexion zu 

erwarten ist, der betroffene Abschnitt mit ca. 80 m relativ kurz ist und die Blendwirkungen durch 

die Baumreihe(n) stark reduziert werden. Es ist also mit keiner erheblichen Beeinträchtigung 

zu rechnen. 

Auf der K 34 werden keine Reflexionen erwartet. 

Die Auswertung gilt für eine Modulneigung von 15° und 20°. 

Fazit 

Es wird keine erhebliche Beeinträchtigung des umliegenden Straßenverkehrs erwartet. Auf 

der A 369 wird die Leichtigkeit des Straßenverkehrs bei normaler Fahrt nicht gefährdet.  
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4 Grundlagen 

4.1 Blendwirkung von Modulen 
Ein PV-Modul setzt sich aus zahlreichen Solarzellen zusammen, die Sonnenlicht in elektrische 

Energie umwandeln. Um Stabilität zu gewährleisten und vor Witterungseinflüssen zu schützen, 

sind die Solarzellen normalerweise hinter einer Glasscheibe (Modulglas) angebracht. Das 

Modulglas ist maßgeblich für mögliche Blendwirkungen verantwortlich. Da die erzeugte 

elektrische Energie in direktem Verhältnis zur Intensität der Sonneneinstrahlung auf die 

Solarzellen steht, bemühen sich Modulhersteller, Reflexionen am Modulglas zu reduzieren – 

je weniger Reflexionen, desto höher der Ertrag. Daher verfügt das Modulglas typischerweise 

über eine spezielle Oberflächentexturierung und eine sogenannte Antireflexschicht. Beide 

Elemente gewährleisten, dass möglichst viel Licht auf die Solarzellen trifft und 

Reflexionsverluste minimiert werden [2]. 

Daher reflektieren Solarmodule bei geringen Einfallswinkeln θ (siehe Abbildung 2) lediglich 

einen kleinen Teil des Sonnenlichts (etwa 5 %). Studien zeigen jedoch, dass trotz Texturierung 

und Antireflexbeschichtung der Anteil des reflektierten Sonnenlichts mit ansteigendem 

Einfallswinkel exponentiell zunimmt (siehe Abbildung 3). 

Da bereits Reflexionen von weniger als 1 % des Sonnenlichts zu einer Absolutblendung führen 

können [1], müssen demnach Einfallswinkel berücksichtigt werden.  

 

Abbildung 2: Aufbau eines PV-Moduls und Darstellung des Reflexionsgesetzes „Einfallswinkel = Ausfallswinkel“  
– Quelle: [3] (modifiziert) 
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Abbildung 3: Anteil des reflektierten Sonnenlichts in Abhängigkeit zum Einfallswinkel, dargestellt für 
unterschiedliche Modulglastypen – Quelle: [4], modifiziert 

Die Oberflächentexturierung des Modulglases bewirkt eine weniger intensive, aber diffuse 

(gestreute) Reflexion des Sonnenlichts, wodurch der Immissionsort der Reflexion vergrößert 

wird. Daher sind die Intensitäten von Reflexionen an Solarmodulen nicht mit denen an 

beispielsweise glatten Fensterscheiben vergleichbar, bei denen das Sonnenlicht gerichteter 

reflektiert wird. Neue PV-Module verfügen in der Regel über eine Antireflexbeschichtung und 

zumindest eine leicht texturierte Oberfläche. Dies gilt auch für den später verwendeten 

Modultyp. 

 

Abbildung 4: Veranschaulichung der Reflexion an einem texturierten Modulglas (mitte-links) und einem glatten 
Modulglas (mitte-rechts) – Quelle Aufnahme: Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE 
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4.2 Berechnung von Reflexionen 
Reflexionen an PV-Modulen können geometrisch hergeleitet werden. Hierzu werden die 

Module, die relevanten Immissionsorte und die Sonne in einem gemeinsamen 

Koordinatensystem modelliert [1]. Der standortbezogene Sonnenverlauf kann für jeden 

Zeitpunkt im Jahr auf Basis mathematischer Funktionen ermittelt werden [5]. Durch 

Winkelbeziehungen und Strahlungsgesetze lässt sich nachvollziehen, wo und wann 

Blendwirkungen auftreten. Die Berücksichtigung von modulglasspezifischen Streuwinkeln und 

Reflexionskoeffizienten ermöglicht eine noch präzisere Betrachtung [4]. 

 

Abbildung 5: Veranschaulichung der geometrischen Herleitung einer Reflexion – Quelle: Eigene Abbildung 

4.3 Verwendete Software 
Für die Berechnungen der Reflexionen/Blendwirkungen wurde die Software ForgeSolar 

verwendet. Dabei wurden die Reflexionen/Blendwirkungen der PVA mit einer zeitlichen 

Auflösung von einer Minute für ein ganzes Jahr berechnet.  

Die Software basiert auf dem „Solar Glare Hazard Analysis Tool“ (SGHAT) der Sandia National 

Laboratories.  

Im Rahmen der Simulation werden die Höhendaten der PV-Fläche(n) sowie der 

Immissionsorte berücksichtigt.  

Die Simulation basiert auf der Annahme eines immer klaren Himmels. Demnach wird ein 

abstrakter Worst-Case betrachtet.  

Eine erweiterte Auflistung der Annahmen und Einschränkungen bzgl. der Simulation befindet 

sich in Anhang A. 
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5 Blendwirkungen auf Gebäude 

5.1 Auswertungsmethodik 
Die Auswertung der Blendwirkungen auf umliegende Gebäude (inkl. Terrassen und Balkone) 

basiert auf dem Leitfaden der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) 

[1]. 

Der LAI-Leitfaden benennt als maßgebliche Immissionsorte schutzbedürftige Räume, sofern 

sie zu einer der folgenden Kategorien gehören: 

• Wohnräume 

• Schlafräume (einschließlich Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten und 

Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien) 

• Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen 

• Büroräume, Praxisräume, Arbeitsräume, Schulungsräume und ähnliche Arbeitsräume 

• An relevanten Gebäuden anschließende Außenflächen (z. B. Terrassen und Balkone) 

Räume, die keiner dieser Kategorien zuzuordnen sind, wurden im Rahmen des Gutachtens 

nicht auf Blendwirkungen untersucht. 

Gemäß dem LAI-Leitfaden gelten (ca.) 100 Meter als räumlicher Grenzwert: Liegt ein 

Immissionsort weiter als 100 Meter von der PVA entfernt, können erhebliche Belästigungen in 

der Regel ausgeschlossen werden. 

Laut dem LAI-Leitfaden soll zur Ermittlung der Blendzeiten ein vereinfachtes (idealisiertes) 

Modell verwendet werden, bei dem die Solarmodule als ideal verspiegelte Flächen dargestellt 

werden. Da eine Spiegelfläche das Sonnenlicht gerichtet reflektiert, findet keine oder nur eine 

sehr geringe Streuung des Sonnenlichts statt. Je geringer die Streuung, desto kürzer sind die 

Blendzeiten. In der Simulation wurde jedoch ein realistisches Modell verwendet, das die 

oberflächenspezifischen Eigenschaften realer Solarmodule berücksichtigt. Um dennoch eine 

Bewertung nach dem LAI-Leitfaden zu ermöglichen, werden im vorliegenden Gutachten die 

Blendwirkungen, die lediglich mit dem vereinfachten Modell ermittelt würden, als 

„Kernblendung" und die übrigen als „gestreute Reflexion" bezeichnet und stets differenzierbar 

dargestellt (sofern relevante Blendwirkungen auftreten). 

Zudem sind laut dem Leitfaden Reflexionen, die am Immissionsort mit einem Differenzwinkel 

≤ 10° zur direkten Sonneneinstrahlung auftreten, nicht als relevante Blendungen zu 

betrachten. Dies berücksichtigt den Umstand, dass bei tiefstehender Sonne PVA-bedingte 

Blendwirkungen von der direkten Sonneneinstrahlung überlagert werden. 

Laut dem LAI-Leitfadens liegt eine erhebliche Belästigung durch PVA-bedingte 

Blendwirkungen vor, wenn ein schutzwürdiger Raum mehr als 30 Minuten pro Tag und/oder 

30 Stunden (1.800 Minuten) pro Jahr Kernblendungen erfährt. 

Es hat sich bewährt, in der Simulation nicht jedes einzelne Gebäude in der Umgebung der 

PVA auszuwerten, sondern lediglich die nächstgelegenen in verschiedenen 

Himmelsrichtungen. Im Rahmen der Simulation wird darauf geachtet, die potenziell am 

stärksten betroffenen schutzbedürftigen Räume zu analysieren (Worst-Case-Betrachtung). 

In der Simulation werden keine Hindernisse wie Vegetationsstreifen oder Gebäude 

berücksichtigt. 
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5.2 Schutzwürdige Räume in der Umgebung der PVA 
Erhebliche Belästigungen können i. d. R. ab einem Abstand von 100 Metern zwischen dem 

Immissionsort (z. B. Wohngebäude) und der PVA ausgeschlossen werden [1].  

Abbildung 6 veranschaulicht den Bereich, der sich 100 Meter oder näher an der 

Photovoltaikanlage befindet. 

Es ist zu erkennen, dass sich kein Gebäude innerhalb der 100-Meter-Abstandszone befindet. 

Belästigungen in/an schutzbedürftigen Räumen können somit ausgeschlossen werden. Eine 

detaillierte Simulation ist in diesem Zusammenhang nicht notwendig. 

 

Abbildung 6: Übersicht der 100-Meter-Abstandszone – Quelle Karte: OpenStreetMap 
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6 Blendwirkungen auf den Straßenverkehr 

6.1 Auswertungsmethodik 
Vorgaben zur Bewertung der Blendwirkungen von Photovoltaikanlagen auf den 

Straßenverkehr sind in keiner Norm, Leitlinie oder sonstigen Regelwerken definiert bzw. 

standardisiert und werden auch im LAI-Leitfaden nicht thematisiert. Die Bewertung der 

Blendwirkungen auf die umgebenden Verkehrswege erfolgte daher auf der Grundlage 

wissenschaftlicher Erkenntnisse und etablierter Verfahren, die im Folgenden dargestellt 

werden. 

Zur Beurteilung der Blendwirkungen durch Photovoltaikanlagen auf den Straßenverkehr ist es 

gängige Praxis, ein oder mehrere Sichtfelder (welche sich dann durch ihre Relevanz bzgl. 

Blendwirkungen unterscheiden) zu definieren und mittels Simulation zu prüfen, ob Reflexionen 

in diesen Sichtfeldern auftreten. Es wird angenommen, dass die Blickrichtung eines 

Fahrzeugführers mit der Fahrtrichtung übereinstimmt [6]. 

Es wird zwischen folgenden Sichtfeldern bzw. Sichtfeldgrenzen unterschieden (siehe 

Abbildung 8 für eine grafische Darstellung): 

• Erheblichkeitsgrenze: In Anlehnung an [6] und [7] wird eine Erheblichkeitsgrenze von 

± 30°, bezogen auf die Fahrtrichtung, definiert. Finden Reflexionen außerhalb dieses 

Sichtfeldes statt, so führen diese i. d. R. zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen. 

• Beeinträchtigungsgrenze: In Anlehnung an [8] wird zudem eine Beeinträchtigungs- 

von ± 50°, bezogen auf die Fahrtrichtung,  definiert. Finden Reflexionen außerhalb 

dieses Sichtfeldes statt, so führen diese i. d. R. zu keinen Beeinträchtigungen. 

Demnach wird diesen Reflexionen im Rahmen des Gutachtens bei normaler Fahrt 

keine Blendwirkung (im Sinne einer nennenswerten physiologischen Beeinträchtigung) 

zugeschrieben. 

• Sichtfeld an Kreuzungen (Ausnahme): An Kreuzungen wird für Abbieger pauschal 

eine Erheblichkeitsgrenze von ± 90° definiert, um das Umschauen in verschiedene 

Richtungen zu berücksichtigen. 

Für die Analyse der Blendwirkungen auf den Straßenverkehr genügt es, lediglich LKW-Fahrer 

zu betrachten, da diese höher sitzen als PKW-Fahrer - und höher gelegene Immissionsorte 

generell stärkeren Blendwirkungen ausgesetzt sind. 

Die Augenhöhe von LKW-Fahrern wird in der Simulation auf 2,65 m über dem Boden definiert.  

Des Weiteren gelten PVA-bedingte Blendwirkungen selbst innerhalb der Erheblichkeitsgrenze 

als vernachlässigbar (irrelevant), wenn die verursachenden Reflexionen mit einem 

Differenzwinkel ≤ 10° zur direkten Sonneneinstrahlung auftreten und gleichzeitig der 

Höhenwinkel der Sonne ≤ 5° beträgt. Wenn beide Kriterien erfüllt sind, überlagert die Sonne 

die Blendwirkung der PVA aus der gleichen Richtung (definiert in Anlehnung an [1]) und kann 

in der Regel nicht mehr durch eine Blende abgeschirmt werden (Annahme). Die Reflexionen 

der PVA stellen dann keine zusätzliche Beeinträchtigung dar. 

In der Simulation werden keine Hindernisse wie Vegetationsstreifen oder Gebäude 

berücksichtigt. 
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Abbildung 7: Augenhöhe der Straßenverkehrsteilnehmer  
– Quelle: Volkswagen AG (modifiziert), BTS GmbH & Co. KG (modifiziert) 

 

 

Abbildung 8: Definierte Sichtfelder einer fahrenden Person:  
Erheblichkeitsgrenze bei Fahrt: Sichtfeld von ± 30°, 

Beeinträchtigungsgrenze bei Fahrt: Sichtfeld von ± 50°, 
Beeinträchtigungsgrenze an Kreuzungen: Sichtfeld von ± 90° 

– Quelle: Eigene Abbildung 

 

  

Fahrtrichtung 

+30° -30° 

+50° -50° 

+90° -90° 
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6.2 Relevante Verkehrswege 
In der Umgebung der Photovoltaikanlage wurden folgende Verkehrswege als relevant 

eingestuft: 

• Bundesautobahn 369 

• Auffahrt zur A 369 

• Abfahrt von der A 369 

• Kreisstraße 34 

Weitere Straßen in unmittelbarer Nähe der Photovoltaikanlage stellen hauptsächlich 

Wirtschaftswege dar. Aufgrund ihres geringen Verkehrsaufkommens werden sie in Bezug auf 

mögliche Blendwirkungen als nicht relevant betrachtet. 

Lediglich die oben aufgelisteten, als relevant eingestuften Straßen wurden mittels Simulation 

auf potenzielle Blendwirkungen hin analysiert.  

 

Abbildung 9: Übersicht der als relevant eingestuften Verkehrswege - Quelle Karte: OpenStreetMap 
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6.3 Observationspunkte 
Zur Auswertung der Blendwirkungen auf die relevanten Verkehrswege wurden sogenannte 

„Observationspunkte“ (OP) definiert. Diese OP dienen in der Simulation als Detektorpunkte für 

Reflexionen. 

Für die Analyse der Blendwirkungen auf die Verkehrswege wurden insgesamt 22 OP (von OP 

S1 bis S22) festgelegt. 

Die Positionierung der OP erfolgte in einer Höhe von 2,65 m über dem Boden, was in etwa der 

Augenhöhe eines LKW-Fahrers entspricht. Grundsätzlich sind Fahrzeugführer, die höher 

sitzen, stärkeren Blendwirkungen ausgesetzt. 

Abbildung 10 zeigt die Positionen der Observationspunkte.  

Die definierten OP können folgendermaßen den Straßen zugeordnet werden: 

• OP S1 bis S8: A369 - Fahrtrichtung Norden/Nordosten 

• OP S9 bis S16: A369 - Fahrtrichtung Süden/Südwesten 

• OP S17 bis S19: Abfahrt A369 

• OP S20: K 34 

• OP S21 und S22: Zufahrt A369 

 

Abbildung 10: Positionen der definierten Observationspunkte zur Analyse der Blendwirkungen auf den 
Straßenverkehr - Quelle Karte: OpenStreetMap 
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6.4 Ergebnisse 
Die folgende Tabelle zeigt die Blendsituationen an den jeweiligen Observationspunkten, die 

den Straßenverkehr repräsentieren. Die Ergebnisse beziehen sich auf eine Modulneigung von 

15°. Bei einer Modulneigung von 20° unterscheiden sich die Ergebnisse nicht signifikant, 

tendieren jedoch in der Regel zu etwas besseren Werten. 

Tabelle 5: Übersicht der Simulationsergebnisse für die Observationspunkte der Verkehrswege -- bei einer 
Modulneigung von 15° 

Observations-
punkt (OP) 

Fahrtrichtung Min. Winkel 
zwischen 

Fahrtrichtung und 
Blendquelle 

Werden die Blend-
wirkungen innerhalb der 
Beeinträchtigungsgrenze 

von der Sonne 
überlagert? 

Anmerkungen 

S1 Norden/Nordosten keine 
Reflexionen 

- - 

S2 keine 
Reflexionen 

- - 

S3 > 90° - - 

S4 > 90° - - 

S5 > 90° - - 

S6 keine 
Reflexionen 

- Aufgrund der 
Autobahnüberführung 
besteht keine Sicht auf 
potenziell reflektierende 
Module. 

S7 keine 
Reflexionen 

- - 

S8 keine 
Reflexionen 

- - 

S9 Süden keine 
Reflexionen 

- - 

S10 keine 
Reflexionen 

- - 

S11 keine 
Reflexionen 

- Aufgrund der 
Autobahnüberführung 
besteht keine Sicht auf 
potenziell reflektierende 
Module. 

S12 65° - - 

S13 65° - - 

S14 65° - - 

S15 keine 
Reflexionen 

- - 

S16 keine 
Reflexionen 

- - 

S17 Norden > 90° - - 

S18 67° - - 

S19 26° nein Bäume schirmen den 
Blick auf die PVA ab. 

S20 Norden keine 
Reflexionen 

- - 

Süden keine 
Reflexionen 

- - 

S21 Süden 83° - - 

S22 73° - - 
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Ergebnisdiagramme 1: Blendzeiträume für OP 19 
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7 Diskussion der Ergebnisse 

7.1 Gebäuden 
Im Umfeld der PVA befinden sich keine Gebäude. Daher sind Belästigungen in 

schutzwürdigen Räumen ausgeschlossen. 

7.2 Straßen 
"Auf der Bundesautobahn 369 wurden für beide Fahrtrichtungen keine Blendwirkungen 

innerhalb der Beeinträchtigungsgrenze, welche als ein Sichtfeld von ± 50° in Bezug auf die 

Fahrtrichtung definiert ist, festgestellt. Daher besteht bei normaler Fahrt, wenn der Blick 

geradeaus gerichtet ist, keine Gefährdung der Leichtigkeit des Straßenverkehrs. 

Im südlichen Bereich der PVA, speziell bei den Observationspunkten OP S13 und S14, liegt 

ein Beschleunigungsstreifen. Die PVA ist allerdings nicht in der Richtung positioniert, in die 

sich der Verkehr einfädelt. Daher wird auch hier ein blendfreies Sichtfeld von 65°, bezogen auf 

die Fahrtrichtung, als ausreichend betrachtet. Auf der kompletten Zufahrt sind demnach keine 

Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Im Bereich der Autobahnabfahrt, insbesondere auf der Autobahnüberführung, können unter 

geometrischen Gesichtspunkten temporäre Blendwirkungen im zentralen Sichtfeld entstehen. 

Allerdings treten Blendwirkungen innerhalb der Erheblichkeitsgrenze, definiert als ein Sichtfeld 

von ± 30° in Bezug auf die Fahrtrichtung, lediglich in den Sommermonaten auf, wenn die 

umliegende Vegetation belaubt ist. Mindestens eine Baumreihe dient als natürliche Barriere 

zwischen der Autobahnüberführung und dem Bereich potenzieller Reflexionen. Daher ist nicht 

von signifikanten Beeinträchtigungen auf der Abfahrt auszugehen. Insgesamt wird die 

Situation als vertretbar bewertet. 

 

Abbildung 11: Skizze der Blendsituation auf der Autobahnüberführung - Quelle Satellitenbild: Google Earth Pro 

Kameraposition 

(siehe Abbildung 12) 

Reflektierender 

Bereich 
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Abbildung 12: Blick von OP S21 Richtung Autobahnüberführung: Die Überführung ist aufgrund der lokalen Bäume 

kaum zu erkennen - Quelle: Google Street View 

Auf der Kreisstraße 34, die nördlich der PVA liegt, sind keine Reflexionen zu erwarten, da eine 

nach Süden ausgerichtete Anlage nicht nach Norden reflektieren kann. Demzufolge sind auf 

der K 34 Beeinträchtigungen ausgeschlossen.  
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Anhang A: Annahmen und Limitationen von SGHAT 

Ausschnitt wurde dem SGHAT-Handbuch (Solar Glare Hazard Analysis Tool) entnommen. Das vollständige 

Handbuch kann unter folgendem Link gefunden werden:  

https://forgesolar.com/static/docs/SGHAT3-GlareGauge_user_manual_v1.pdf 

 

https://forgesolar.com/static/docs/SGHAT3-GlareGauge_user_manual_v1.pdf
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1 VERANLASSUNG 

Die SESP Solar Projects GmbH & Co. KG plant im Stadtteil Lochtum der Stadt Goslar die 

Errichtung von FFPV-Anlagen, die den erzeugten Strom in das öffentliche Netz einspeisen. 

Bei dem Vorhabengebiet handelt es sich um eine als Ackerland genutzte Fläche westlich 

von Lochtum.  

Für die Erstellung der Genehmigungsunterlagen sind Untersuchungen zum Vorkommen von 

Feldhamster und Brutvögeln erforderlich. In der vorliegenden Unterlage werden die Ergeb-

nisse der Untersuchungen dargestellt. 

 

2 UNTERSUCHUNGSGEBIET 

Das Untersuchungsgebiet (UG) befindet sich westlich des Ortes Lochtum auf dem Hunger-

kamp. Es ist der Naturräumlichen Region „Ostbraunschweigisches Hügelland“ zuzuordnen 

(DRACHENFELS 2010). Untersucht wurden das landwirtschaftlich genutzte Vorhabengebiet 

(VG), sowie angrenzende Strukturen. Außerdem wurde die westlich gelegene Radauniede-

rung aufgrund ihrer besonderen Bedeutung in die Untersuchung miteinbezogen. In diesem 

Gebiet liegen die Radau, die landesweite Bedeutung als Großvogellebensraum hat, und der 

Geschützte Landschaftbestandteil „Mühlengraben“.  

 

Abbildung 1: Lage des Vorhabengebietes und erweitertes Untersuchungsgebiet, Quelle OpenStreetMap 

2023, verändert. 
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Im Osten grenzt das UG an die BAB A369, im Westen liegt die Niederung der Radau mit einer 

Niederterrasse aus Gehölzen und Weideflächen. Westlich der Radau liegen Angelseen, wel-

che die die Grenze des UG bilden. Südlich befindet sich eine Grünlandfläche, nördlich die 

offene Feldflur Richtung Vienenburg (Abbildung 1).  

Das UG ist etwa 61 ha groß und besteht aus dem auf Ackerland gelegenen VG, das von 

skelettreicher Mittlerer Braunerde geprägt ist, sowie dem westlich angrenzenden Hang und 

der Radauniederung, wo Tiefe Braunerde bzw. Mittlere Gley-Vega die vorherrschenden Bo-

dentypen sind (LBEG Kartenserver 2023).  

 

 

3 FELDHAMSTER 

Die Kreisstadt Goslar gehört nach der Verbreitungskarte des NLWKN (2011) bzw. BREUER 

(2017) zu den Gebieten mit Vorkommen des Feldhamsters (Cricetus cricetus). Der Feldhams-

ter zählt gemäß § 7 Abs. 2 Ziff. 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu den streng ge-

schützten Tierarten. Er benötigt offene Ackerflächen mit gut grabbaren Schwarzerdeböden für 

das Anlegen seiner Baue. 

3.1 Methodik 

Für das Vorkommen des Feldhamsters ist die Qualität des Bodens von hoher Bedeutung. Die 

Böden bestehen nach der Bodenkarte des LBEG (2023, Bodenkarte 1:50.000) im zu untersu-

chenden Bereich aus skelettreicher Mittlerer Braunerde. Damit sind die Habitatbedingungen 

für den Feldhamster im Untersuchungsgebiet eher suboptimal. 

Am 07.06.2023 und 02.08.2023 wurden zwei Kartierdurchgänge zur Untersuchung der vom 

Bau der Photovoltaikanlagen betroffenen Ackerbereiche sowie der angrenzenden Säume aus 

Gras- und Staudenfluren (Rand der Bundesautobahn) durchgeführt. Das Feld wurden per Pho-

togeometrie komplett per Drohne kartiert. Bei dieser Methode wird eine Punktwolke aus Einzel 

Nadir Aufnahmen erstellt. Mithilfe dieser Punktwolke wird dann ein echtes Orthophoto mit der 

Auflösung von 1cm/pix generiert, welches digital ausgewertet werden kann. Potenzielle Ver-

dachtsbaue und –strukturen, welche durch den Drohneneinsatz erkannt worden sind, wurden 

durch gezielte Begehungen überprüft. 

3.2 Ergebnisse 

In beiden Kartierdurchgängen wurden keine Feldhamsterbaue oder Hinweise auf Vorkommen 

von Feldhamstern wie Fraßspuren/Laufwege gefunden. 

 



FFPV-Anlagen Lochtum - Hungerkamp           Kartierbericht 

 

 

Planungsgemeinschaft LaReG   3 

4 BRUTVÖGEL 

4.1 Methodik 

Zur Ermittlung der Bedeutung des Plangebietes für die Avifauna wurde eine Brutvogelerfas-

sung an fünf Terminen (29.03., 18.04., 02.05., 22.05., 12.06.2023) durchgeführt, bei denen 

Sichtbeobachtungen und Reviergesänge aller vorkommenden Arten aufgenommen wurden. 

Neben den Arten innerhalb des Vorhabengebietes wurden auch Brutvögel in den angrenzen-

den Gehölzen und im Bereich der offenen Feldflur, sowie im Bereich der Radauniederung mit 

aufgenommen und in Plan 1 dargestellt.  

Alle Brutvogelarten und Nahrungsgäste sind mit Angaben zum Verhalten (Gesang, fütternde 

Altvögel, Nahrungssuche usw.) erfasst worden. Die Geländebegehungen fanden zu verschie-

denen Tageszeiten statt, um die unterschiedlichen Aktivitätszeiten aller Brutvögel abzude-

cken. 

Im Rahmen der Auswertung wird der Status der jeweiligen Brutvogel-Art im Gebiet ermittelt. 

Eine Brutzeitfeststellung (BZ) liegt vor, wenn eine Art einmalig mit revieranzeigendem Verhal-

ten im Gebiet während der Brutzeit nachgewiesen wurde. Ein Brutverdacht (BV) besteht, wenn 

eine Art zweimalig mit revieranzeigendem Verhalten oder einmalig ein Paar erfasst wurde. Der 

Brutnachweis (BN) liegt vor, wenn besetzte Nester, bettelnde Jungvögel oder fütternde bzw. 

Junge führende Altvögel beobachtet wurden. Weitere Feststellungen von Vögeln ohne revier-

anzeigendes Verhalten sind als Nahrungsgäste (NG) vermerkt worden, sofern es sich um 

wahrscheinliche Brutvögel in der Umgebung des Untersuchungsgebietes handelt. Zugvögel 

ohne revieranzeigendes Verhalten, die wahrscheinlich nicht in der Umgebung des Vorhaben-

gebietes brüten, werden als Rastvögel (RV) eingestuft. Im Falle eines Brutnachweises oder 

Brutverdachts wird von einem Brutvogel ausgegangen (SÜDBECK et al. 2005). 

Das üblicherweise verwendete Verfahren zur Bewertung von Brutvogellebensräumen nach 

BEHM & KRÜGER (2013) kann hier aufgrund der zu geringen Flächengröße keine Anwendung 

finden. Die Bewertung erfolgt daher anhand eines modifizierten Bewertungsrahmens nach 

BRINKMANN (1998). 
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Tabelle 1: Bewertungsrahmen für Vogelartenvorkommen im Untersuchungsgebiet (BRINK-

MANN 1998, verändert). 

Wertstufe Definition der Kriterien 

I 
sehr hohe Be-

deutung 

 Brutvorkommen einer vom Aussterben bedrohten Vogelart oder 

 Brutvorkommen mindestens zwei stark gefährdeter Vogelarten mit hohen In-
dividuenzahlen oder 

 Brutvorkommen mehrerer (mind. drei) gefährdeter Vogelarten mit hohen Indi-
viduenzahlen oder 

 Brutvorkommen einer stark gefährdeten Vogelart der V-RL Anhang I. 

II 
hohe Bedeu-

tung 

 Ein Brutvorkommen einer stark gefährdeten Vogelart oder 

 Brutvorkommen mehrerer (mind. zwei) gefährdeter Vogelarten mit hohen In-
dividuenzahlen oder 

 Brutvorkommen einer gefährdeten Vogelart der V-RL Anhang I. 

III 
mittlere Bedeu-

tung 

 Brutvorkommen einer gefährdeten Vogelart oder 

 allgemein hohe Artenzahlen bezogen auf den biotopspezifischen Erwartungs-
wert. 

IV 
geringe Bedeu-

tung 

 Gefährdete Vogelarten fehlen und 

 bezogen auf die biotopspezifischen Erwartungswerte unterdurchschnittliche 
Artenzahlen. 

V 
sehr geringe 
Bedeutung 

 Nur Brutvorkommen weniger Individuen nicht gefährdeter und weit verbreite-
ter Vogelarten (anspruchsvolle Arten kommen nicht vor). 

 

 

4.2 Ergebnisse 

Im Zuge der Brutvogelkartierungen wurden innerhalb des Untersuchungsgebietes 42 Vogelar-

ten festgestellt (Tabelle 2). Davon wurde für zwei Arten ein Brutnachweis erbracht (Mäusebus-

sard, Wasseramsel außerhalb des UG), bei 26 Arten besteht ein Brutverdacht, 12 Arten wur-

den einmalig zur Brutzeit festgestellt, zwei Arten sind im UG Nahrungsgäste und eine Art 

(Berghäfling) Rastvogel. 

Wie zu erwarten handelt es sich bei den erfassten Brutvogelarten überwiegend um Gehölz-

brüter. Ein besetzter Mäusebussardhorst wurde in dem nördlich gelegenen Laubwald ent-

deckt. Neben ubiquitären Arten, wie Mönchsgrasmücke, Singdrossel und Zilpzalp, sind fol-

gende gefährdete Brutvogelarten vermerkt: ein Brutverdacht des Waldlaubsängers im nördlich 

gelegenen Gehölz, ein Brutverdacht des Pirols am westlichen Rand des UG, der Verdacht auf 

ein Kuckucksrevier im Südwesten und, verteilt über die westlichen Gehölze, zweimaliger Brut-

verdacht und zwei Brutzeitfeststellungen der Gartengrasmücke. Auch die Brutzeitfestellung 

des stark gefährdeten Wendehalses, südlich des VG, ist hervorzuheben. 
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Unter den erfassten Brutvögeln gehören sechs Arten nicht zur Gilde der Gehölzbrüter. Im Vor-

habengebiet wurden naturgemäß nur offenlandbrütende Arten festgestellt. Neben acht Brut-

paaren der gefährdeten Feldlerche gab es dort zwei Brutzeitfeststellungen von Wiesenschaf-

stelzen. Der vom Aussterben bedrohte Wiesenpieper und die Bachstelze wurden einmalig zur 

Brutzeit festgestellt. 

Im weiteren UG wurden außerdem drei weitere Feldlerchenbrutpaare auf den benachbarten 

Feldern erfasst. Am Ufer des südlichen Angelsees besteht der Verdacht auf eine Stockenten-

brut und direkt südlich des UG brütet eine Wasseramsel in einem Nistkasten unter der Fran-

zosenbrücke über die Radau. 

Als Nahrungsgast wurde ein Rotmilan (gefährdet) über dem VG beobachtet und am nördlichen 

Rand des UG rasteten fünf Berghänflinge. Diese Art ist auf der Roten Liste wandernder Vo-

gelarten als gefährdet eingestuft (HÜPPOP et al. 2012). 

Tabelle 2: Artenspektrum der Brutvögel und Nahrungsgäste im Vorhabengebiet. 

Artname 
wissenschaftlicher 
Artname 

Schutz Gefährdung 

Status 
V-RL 
Anh. I BNatschG 

EG-VO 
A 

RL 
D* 

RL 
NDS** 

RL Bergl. 
m. Bör-
den** 

Amsel  Turdus merula   §  * * * BV 

Bachstelze  Motacilla alba   §  * * * BZ 

Berghänfling Linaria flavirostris  §  k.A.   RV 

Blaumeise  Cyanistes caeruleus   §  * * * BV 

Buchfink  Fringilla coelebs   §  * * * BV 

Buntspecht Dendrocopos major    * * * BV 

Dorngrasmü-
cke  

Sylvia communis   §  * * * 
BV 

Feldlerche Alauda arvensis   §  3 3 3 BV 

Fitis  Phylloscopus trochilus   §  * * * BV 

Gartenbaum-
läufer  

Certhia brachydactyla   §  * * * 
BZ 

Gartengras-
mücke  

Sylvia borin   §  * 3 3 
BV 

Gebirgsstelze Motacilla cinerea  §  * * * BV 

Goldammer Emberiza citrinella   §  * V V BV 

Grünfink  Chloris chloris   §  * * * BV 

Grünspecht Picus viridis  §§  * * * BZ 

Haussperling Passer domesticus   §  * * * NG 

Heckenbrau-
nelle  

Prunella modularis   §  * * * 
BZ 

Kleiber Sitta europaea  §  * * * BV 

Kohlmeise  Parus major   §  * * * BV 

Kuckuck Cuculus canorus   §  3 3 3 BV 

Mäusebus-
sard  

Buteo buteo   § x * * * 
BN 

Mönchsgras-
mücke  

Sylvia atricapilla   §  * * * 
BV 
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Nachtigall  Luscinia megarhyn-
chos 

 §  * V V 
BZ 

Neuntöter Lanius collurio x §  * * * BZ 

Rabenkrähe Corvus corone   §  * * * BZ 

Ringeltaube  Columba palumbus   §  * * * BV 

Rotkehlchen  Erithacus rubecula   §  * * * BV 

Rotmilan Milvus milvus x § x * 3 3 NG 

Schwarzkehl-
chen 

Saxicola rubicola   §  * * * 
BZ 

Singdrossel  Turdus philomelos   §  * * * BV 

Star  Sturnus vulgaris   §  3 3 3 BV 

Stieglitz Carduelis carduelis   §  * V V BV 

Stockente Anas platyrhynchos  §  V V V BV 

Sumpfmeise Poecile palustris   §  * * * BV 

Trauer-
schnäpper 

Ficedula hypoleuca  §  3 3 3 
BZ 

Waldlaub-
sänger 

Phylloscopus sibila-
trix 

  §  * 3 3 
BV 

Wasseramsel Cinclus cinclus  §  * * * (BV) 

Wendehals Jynx torquilla  §§  3 2 2 BZ 

Wiesenpie-
per 

Anthus pratensis  §  2 2 1 
BZ 

Wiesenschaf-
stelze 

Motacilla flava  §  * * * 
BZ 

Zaunkönig  Troglodytes troglody-
tes 

  §  * * * 
BV 

Zilpzalp  Phylloscopus collybita   §  * * * BV 

Erläuterungen zur Tabelle: 

Schutz 

V-RL Anh. I (EU-Vogelschutzrichtlinie): Art. 1: genereller Schutz aller europäischer wildlebender Vogelarten; Art. 4, Abs. 1 (I): 

Arten, für die besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen (Anhang I-Arten);  

BNatSchG: §: besonders und §§ streng geschützte Art gemäß § 7 BNatSchG;  

EG-VO A (EG-Verordnung): Streng geschützte Arten n. Anhang A d. EG-VO 338/97 

Gefährdung 

* GRÜNEBERG et al. (2021); ** KRÜGER & SANDKÜHLER (2022):; RL-Kategorien:  0: ausgestorben, erloschen, verschollen; 1: 

vom Aussterben bedroht; 2: stark gefährdet; 3: gefährdet; V: Vorwarnliste; *: ungefährdet 

Status 

BN: Brutnachweis, BV: Brutvogel; BZ: Brutzeitfeststellung; NG: Nahrungsgast; RV: Rastvogel  
Fett: Bestandsgefährdete Arten; (BV): Brutverdacht außerhalb des Untersuchungsgebiets 

 

 

4.3 Bewertung 

Von den 42 festgestellten Arten werden neun Arten in Deutschland, Niedersachsen und/oder 

der Region Bergland und Börden in den Roten Listen (GRÜNEBERG et al. (2021), KRÜGER & 

SANDKÜHLER 2022) geführt. Sieben vorkommende Arten (Feldlerche, Gartengrasmücke, Ku-

ckuck, Rotmilan, Star, Trauerschnäpper und Waldlaubsänger) werden als gefährdet einge-

stuft, der Wendehals ist in Niedersachsen stark gefährdet und der Wiesenpieper in der Region 
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Bergland und Börden vom Aussterben bedroht. Vier weitere Arten (Goldammer, Nachtigall, 

Stieglitz und Stockente) stehen auf der Vorwarnliste. 

Darüber hinaus sind fünf Arten streng geschützt. Grünspecht und Wendehals (beide BZ) sind 

durch das BNatschG geschützt, Mäusebussard (BN) und Rotmilan (NG) nach EG-VO A und 

Neuntöter (BZ) und Rotmilan durch die V-RL. 

Das Untersuchungsgebiet hat damit eine hohe Bedeutung (II) als Vogellebensraum. Für Brut-

vögel relevant sind sowohl die Ackerfläche, auf der 11 Feldlerchen brüten, als auch die anlie-

genden Gehölze in denen vier gefährdete Arten und eine streng geschützte brüten.  

Im Vorhabengebiet brütet als einzige Art die Feldlerche (8 Brutpaare), sodass der zu bebau-

enden Fläche eine mittlere Bedeutung (III) zugewiesen wird. 

Auch für Nahrungsgäste und Rastvögel ist die landwirtschaftlich genutzte Fläche vor allem im 

zeitigen Frühjahr und zur Erntezeit relevant. 

 

5 WEITERE ARTEN NACH ANHANG IV DER FFH-RL 

Andere geschützte Arten sind durch das Vorhaben entweder nicht betroffen oder kommen 

aufgrund der Habitateigenschaften nicht im Untersuchungsgebiet vor. 

 

6 VORSCHLÄGE ZU AUSGLEICHSMAßNAHMEN 

Die Kartierergebnisse zeigen, dass es durch das Vorhaben zu einem Verlust von acht Revie-

ren der gefährdeten Feldlerche kommt. Um diesen Verlust zu kompensieren, kann die An-

lage von Ersatzhabitaten in Form von Blühsteifen erfolgen. Diese sollten eine breite von 10 

m und eine Länge von 100 m nicht unterschreiten. Außerdem sind Abstände von mindestens 

100 m zu Vertikalstrukturen (Baumreihen/Gehölze/geschlossene Bebauung) einzuhalten. 

Pro Brutpaar sind 0,25 ha Blühstreifen zum Ausgleich des Lebensraumverlustes erforderlich. 

Vorteilhaft ist eine angrenzende, regelmäßig gemähte Gras- und Staudenflur oder Schwarz-

brache (Nahrungshabitat) mit einer Breite von 3 m. Das Saatgut zur Herstellung des Blüh-

streifens sollte aus regionaltypischen Wildpflanzen zertifizierter Herkunft bestehen. 
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FOTODOKUMENTATION 

 

Abbildung 2: Blick nach Süden über das Vorhabengebiet. 
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Abbildung 3: Gehölz im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes. Blick nach Westen. 

 

 

Abbildung 4: Radauniederung zwischen Radau (links) und höher gelegenem Acker. Blick nach 
Norden. 
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Abbildung 5: Radau Blick nach Süden. 
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